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IV. Personcn, so Dienste verlangen.

1) EinHunger Mensch, von honetter Familie, welcher im Schreiben und Rechnen erfahren,
suchet alhier oder auf dem Lande, Dienste, als Lapuay. Der Verleger gibt Nachricht.

V. Personen, so Capitalia aufzunehmen gesonnen.

1) Es verlangt jemand,ein Capital von ifo Nthlr. gegen sichere Frucht-Gefälle, so in 2s
Metzen Korn und 2s Metzen Hafer, desgleichen 8 Metzen Gerste und io Mützen Wai-
hen Marckgängiger reiner Frucht bestehen, aufzunehmen, und wird die Interesse gegen

Erhebung gedachter Früchte compensiret.

2) Es verlangt jemand , ein Capital von 8 bis 900 Rthlr. gegen gerichtl. Obligation auf
 zunehmen, ^und bestehet die Hypothec in liegenden Gründen. Der Verleger gibt nähere
Nachricht.

VI. Nctification von allerhand Sachen.

1) Nachdem bey denen letzthin zum vffteru gehaltenen Ouartjer Visitationen die wiederhohlte
Erinnerung geschehen, daß ein jeder ohne Unterschieb in dieser Stadt, auf dem Rath-
hause ungesäumt anzeigen möchte und solle, wann seine Einquartierung abgegangen; die
sem auf Höhern Befehl gethanenem Ansinnen aber bisher die gehörige Folge überall nicht
geleistet worden, so wirb solches hiermit nochmahls bekannt gemacht, mit der Verwar
nung, daß diejenige, welche mit dieser Anzeige zurückhalten und dadurch unbilliger weise ver
anlassen daß andere ihrer Mitbürger mit doppelter Einquartierung überlastet werden, sich
selbst beyzumessen haben, wann ihnen unangenehme Folgen daher unausbleiblich zuwachsen.
Cassel! den i?ten August 17s 8.

Bürgermeister und Rath daselbst.

2) Nachdem einige Zeit her die Frucht-Zufuhre zu hiesiger Residenß-Stadt sehr abgenom
men und unter andern Ursachen davor gehalten werden will, als ob die Land - Leuthe in

Furcht stünden, daß bey der Ankunfft ihr Geschirr angehalten und zu Kriegs-Fuhren ge-
nöthiget werden möchte; So wird auf Befehl Hochfürsil. Geheimbden Ministerii dem
Publico, besonders aber allen Unterthanen und Land-Leuthen hiermit bekandt gemacht,
daß diejenige, welche Brodt- und andere Marckt-Früchte zum feilen Kauf anhero bringen
werden, mit ihren ledigen Wagen sofort wieder zurück-und nach Hauß gelassen werden
sollen; und ist b(nöthigten fals sich deshalb bey dem Rath Gottschalck oder aber dem
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